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Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, mit 
der die Zulassungsstellenverordnung geändert wird (9. Novelle zur ZustV) 
 

 

Nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf soll vorgesehen werden, zwingend vor 

Ausstellung eines Duplikates eines Fahrzeug-Genehmigungsdokuments eine Abfrage über 

eine Datenbank durchzuführen, um zu klären, ob die Originaldokumente allenfalls bei einer 

anderen Stelle hinterlegt sind, den Preis für die Zulassungsbescheinigung im 

Chipkartenformat zu erhöhen und die Möglichkeit der Erteilung einer Leasingbestätigung in 

elektronischer Form. 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) erhebt keinen Einwand gegen die vorliegende 

Verordnungsnovelle. Allerdings spricht sich die BAK gegen eine jährliche Inflationsanpassung 

des Kostenersatzes für die Zulassungsbescheinigung im Chipkartenformat aus, wie das in 

den Erläuterungen mehrfach festgestellt wird, obwohl es im geltenden Verordnungstext bzw 

in der vorliegenden Novelle keine Vorgaben gibt, dass die Verordnung in regelmäßigen 

Zeitspannen zu novellieren ist und auch zur Größenordnung einer etwaigen Erhöhung selbst 

kein Orientierungsmaßstab vorgegeben wird. 
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